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-  in der  Öffent l ichkeit  durch entsprechende Auswertung  

zielger ichtet  gegenüber einem best immten Personenkreis  

der gerechte und humanitäre Charakter des sozial ist ischen  

Rechts dokumentiert wird,

-  die Macht  und Autori tät  des Staates und von Staatsor

ganen auch durch den Verzicht auf Bestrafung unter  Be

weis gestel l t  wird und das Vertrauensverhältnis der  

Werktät igen zu den Machtorganen gefest igt  wird,

-  e inzelne Personen aus best immten Personengruppen ziel

ger ichtet  angehalten werden,  strafrecht l ich relevante  

oder unter Umständen anderweitige gesetzwidrige Hand

lungen zu unter lassen,  um gewünschte Handlungsvarianten  

bei  einzelnen oder bei  a l len Gruppenmitgl iedern zu

init i ieren,
*

-  Straf täter  zur  künftigen Einhaltung der Gesetze ver

anlaßt  werden und daß sie aber mit tels  dieser  Ent

scheidung ihre hohe berufl iche oder sonst ige Qual if ika

t ion weiter  im Interesse der  Gesel lschaft e insetzen  

können,

-  rechtzei t ig und vorbeugend die Ausführung und staat

l iche Verfolgung von Straftaten,  die vom Gegner für  

Verleumdungskampagnen mißbraucht  werden sol len oder  

köqrien,  verhindert bzw.  vermieden werden,

-  rechtzei t ig oder vorbeugend geplante öffent l ichkeits

wirksame Akt ionen der Druckausübung auf  staat l iche  

Organe verhindert werden,

-  in  geeigneter Form völkerrechtswidr ige Akt ivi täten  

seitens der  BRD oder Berl in (West) oder subversive  

Umtriebe von Feindorganisat ionen offensiv entlarvt  

werden.


